
169 

Slmt0tilatt 
ber (E\)an9clifcl)en ianbeeftrdje tnSßürffemberg 

J^erouegegeben vorn (Svongeltfdjcn OberfirAcnrat in @iuttgart 

B d . 4 8 N r . 1 2 22. September 1978 E 2 1 4 1 0 B 

Inhalt: Haushaltspläne und Stcuerbeschlüsse der Kirchcngemeindcn fiir das Rechnungsjahr 1979 

Haushaltspläne und Steuerbeschlüsse 
der Kirchengemeinden für das Rechnungsjahr 1 9 7 9 

Erlaß des Oberkirchenrats vom 18. August 1978 
A Z 7 7 . i l Nr. 41 

I. Haushaltspläne 

A. Allgemeines 

1. Die Haushaltspläne der Kirchengemeinden für das Rechnungsjahr 1979 
sind nach dem im Rechnungsjahr 1972 eingeführten Ghederungssystem aufzu-
stellen. Vordrucke für den Haushaltsplan sowie für die Besoldungsübersicht 
können vom Vordruckverlag für Evang. Pfarrämter und Verwaltungen (Verlag 
Ungeheuer und Ulmer, 7140 Ludwigsburg, Körnerstr. 16, Postfach 10 40) 
bezogen werden. Die Vordrucke für den Haushaltsplan- und Steuerbeschluß 
werden als Sonderdruck hergestellt und vom Oberkirchenrat versandt. 

Eine Reihe von Kirchengemeinden haben sich bereits Buchungsgemein-
schaften angeschlossen, welche die Sachbücher und zum Teil auch die Haus-
haltspläne im EDV-Verfahren erstellen lassen. Die zwischenzeidiche Ergän-
zung der Haushaltssystematik findet ihren Niederschlag in der für diese Kir-
chengemeinden verbindlichen Haushaltstextdatei. Dadurch ist die Überarbei-
tung und Erweiterung des Stichwortverzeichnisses zur Haushalts- bzw. Bu-
chungsordnung und der Zuordnungsrichtlinien (Grundlagen zur Haushaltssy-
stematik) notwendig geworden. Die Broschüren werden voraussichtÜch Ende 
1978 vorliegen und können dann von den Kirchengemeinden (auch Nichtan-
wender des EDV-Verfahrens) beim Oberkirchenrat angefordert werden. 

Grundsätzlich werden im vorliegenden Haushaltserlaß die Haushaltssteilen 
wie im Vorjahr entsprechend dem Haushaltsplanvordruck angegeben. 



170 

Für EDV-Anwender ist bei Abweichungen die erweiterte Haushaltsstelle 
entsprechend der Haushaltstextdatei in Klammer beigefügt. 

2. Diejenigen Filialkirchengemeinden und Kirchengemeinden mit gemein-
schaftlichem Pfarramt, die sich bisher nicht zum Verzicht auf die eigene Haus-
halts-, Kassen- und Rechnungsführung entschließen konnten, werden nochmals 
gebeten, zu prüfen, ob nicht doch eine Zusammenfassung des Haushalts-, Kas-
sen- und Rechnungswesens bei der Gesamtkirchengemeinde zweckmäßig wäre. 
Muster bzw. Vordrucke für eine diesbezügliche Ortssatzung können beim 
Rechnungsprüfungsamt angefordert werden. Auch sind die Kirchl. Verwal-
tungsstellen bereit, die Kirchengemeinden zu beraten. 

Es wird ferner auf Möglichkeit aufmerksam gemacht, daß sich die Kirchen-
gemeinden eines Kirchenbezirks zu Buchungsgemeinschaften zusammenschlie-
ßen, um die Sachbuchführung mit Hilfe der EDV abzuwickeln. 

3. Bei Aufstellung des Haushaltsplans ist auf volle Ausschöpfimg der eigenen 
Einnahmequellen der Kirchengemeinden zu achten. Miet- und Dienstwoh-
nungsverhältnisse mit kirchlichen Mitarbeitern sind jeweils den Bestimmungen 
des § 19 Abs. 2 KAO (Abi. Bd. 45 S. 67) und den WohnungsfÜrsorgerichtli-
nien anzupassen. 

Als voraussichdiches Kirchgeldaufkommen ist im Haushaltsplan (HHSt. 
91.016) mindestens der Betrag zu veranschlagen, der sich ergibt, wenn man 5 
bis 10 v.H. aller Gemeindeglieder als kirchgeldpflichtig annimmt. Die Fesde-
gung einer oberen Altersgrenze für die Kirchgeldpflicht ist unzulässig. 

Der Erhebung des Kirchgelds ist besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden, 
da diese Einnahmen den Kirchengemeinden als Teil der freien Mittel zur Finan-
zierung besonderer ördicher Aufgaben zur Verfügung stehen. Es ist auf § 1 der 
Verordnung des Oberkirchenrats über die Ortskirchensteuer vom 29. Dezem-
ber 1975 (Abi. Bd. 47 S. 11) hinzuweisen, wonach die Kirchengemeinden ver-
pflichtet sind, das Kirchgeld zu erheben. Es hegt also nicht in ihrem Ermessen, 
ob und inwieweit sie dies tun wollen. 

4. Bei der Bemessung der Ausgabeplansätze (z. B. beim Geschäftsaufwand, 
bei Telefon- und Fahrtkosten) ist ein strenger Maßstab anzulegen. Einsparungs-
möglichkeiten sind wahrzunehmen. 

Bezüglich der Gewährung von Amtszimmerentschädigungen und Telefon-
kostenersatz an kirchliche Mitarbeiter ist das in Bälde ergehende Rundschrei-
ben zu beachten. 

Die Mittel sind nach Maßgabe des Haushaltsplans so zu verwalten, daß sie 
zur Deckung aller notwendigen Ausgaben bis zum Schluß des Rechnungsjahres 
ausreichen. Werden unvorhergesehene überplanmäßige oder außerplanmäßige 
Ausgaben notwendig, so muß ein Ausgleich durch Einsparungen bei anderen 
Plansätzen gesucht werden. Dies gilt auch für Besoldungsaufwand, der aus un-
abweisbarem Bedürfnis etwa erst im Laufe des Rechnimgsjahres entsteht. Un-
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zulässig ist es, Ausgaben zu machen, für die keine Deckung vorhanden ist. 
Auch wenn im Haushaltsplan Mittel für bestimmte Ausgaben veranschlagt 
sind, so ist dennoch vor der Ausgabe der Beträge zu prüfen, ob die Ausgabe 
ganz oder teilweise oder ob sie zum beabsichtigten Zeitpunkt bei wirtschaft-
licher und sparsamer Verwaltungsführung nötig ist. Die Stelle, die über Haus-
haltsmittel zu verfügen hat, muß die Frage im einzelnen Fall entscheiden und 
sich dabei von den vorstehend genarmten Gesichtspunkten leiten lassen. Es darf 
nicht damit gerechnet werden, daß über- oder außerplanmäßige Ausgaben 
durch eine Kirchensteuerschlußzuweisung abgedeckt werden können. In die-
sem Zusammenhang wird auf § 67 Abs. 2 W O I hingewiesen, wonach der 
Vollzug einer veranschlagten Rücklagezuführung auszusetzen ist, wenn und so-
weit sich sonst ein Fehlbetrag ergeben würde. Dies güt auch, wenn die Rückla-
gezufuhrung aus sogenannten „freien Mitteln" finanziert werden soU. 

Die Errichtung neuer Planstellen fiir Mitarbeiter bedarf der vorherigen Zu-
stimmung des Kirchenbezirksausschusses (§ 5 a KAO) und der Genehmigung 
des Oberkirchemats, die in der Regel nur erteilt werden kann, wenn die Kosten 
iiberwiegend aus öffendichen Mitteln getragen werden oder wenn bei der 
Übernahme neuer Aufgabenbereiche bisherige Arbeitsbereiche aufgegeben und 
die bisherigen Stellen aufgehoben oder übertragen werden. Auch zur Wiederbe-
setzung freigewordener hauptberuflicher Stellen ist die Zustimmung des Kir-
chenbezirksausschusses einzuholen. Stellen, die schon mehrere Jahre nicht mehr 
besetzt sind, müssen aufgehoben werden. 

Die Veranschlagung von Personalausgaben richtet sich nach den tatsächlich 
besetzten oder zu besetzenden genehmigten Stellen. Für Stellen, die voraussicht-
lich nicht oder nur zu einem Teil des Jahres besetzt werden können, sind keine 
bzw. entsprechend gekürzte Mittel vorzusehen. Eingesparte Mittel sind im fol-
genden, spätestens im übernächsten Jahr zur Deckung laufender Ausgaben her-
anzuziehen. 

Bei der Berechnung der Plansätze für den Besoldungs- und Vergütungsbe-
darf sind die Kirchliche Anstellungsordnung in ihrer neuesten Fassung (Abi. 
Bd. 44 S. 229, 383; Bd. 45 S. 67, 153, 363; Bd. 46 S. 75, 320; Bd. 47 S. 
9, Bd. 48 S. 102) sowie die Rundschreiben vom 16. 5. 1978 AZ 25.30 Nr. 
201/8, vom 24. 5. 1978 AZ 24.30 Nr. 87/8, vom 30. 6. 1978 AZ 24.30 
Nr. 88/8 und vom 26. 7. 1978 AZ 59.43 Nr. 14/8 zugrundezulegen. We-
gen der vermögenswirksamen Leistungen an kirchliche Mitarbeiter wird auch 
auf die Rundschreiben vom 10. 12. 1970 AZ 20.42-1 Nr. 4/7 und vom 
12. 12. 1975 AZ 20.42-1 Nr. 8/8 sowie auf § 50 Kirchenbeamtengesetz 
i. d. F. von § 4 des Gesetzes vom 21. 12. 1971 (Abi. Bd. 45 S. 91) i. V. mit 
dem Bundesgesetz über vermögenswirksame Leistungen i. d. F. von Art. VI 
Nr. 1 des 2. BesVNG vom 23. 5. 1975 (BGBl. I S. 1237) Bezug genommen. 
Auf die Gewährung eines jährUchen Urlaubsgelds (150 DM für Vollbeschäf-
tigte) an die hauptberuflichen Mitarbeiter wird hingewiesen (Rundschreiben 
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vom 28. 6. 1977 A2 25.30 Nr. 189/8 und vom 24. 5. 1978 AZ 24.30 Nr. 
87/8). Die Lohnsteuerpauschalierung bei kurzfristig und in geringem Umfang 
und gegen geringen Arbeitslohn beschäftigten Mitarbeitern wurde mit Rund-
schreiben vom 6. 3. 1978 A^ 20.52 (nicht 20.72) Nr. 79/2 mit Wirkung ab 
1. Juli 1978 neu geregelt. Danach ist grundsätzlich darauf hinzuwirken, daß 
bei fortdauernden Arbeitsverhältnissen eine Steuerkarte vorgelegt wird. 

Die Fahrtkostenzuschüsse an hauptberufliche Angestellte bis Verg.Gr. V c 
BAT und Beamte bis Bes.Gr. A 8 LBO richten sich nach den Rundschreiben 
vom 15. 2. 1972 AZ 20.42-3 Nr. 28/2, vom 27. 8. 1974 Nr. 59/8 und 
vom 30. 10. 1975 Nr. 77/8. Die Eigenbeteiligung des Mitarbeiters beträgt 
md. 25 , - DM. 

Wegen der Weihnachts-(Sonder-)zuwendungen wird auf das Rundschreiben 
vom 27. Oktober 1977 AZ 20.37 Nr. 30/8 sowie auf § 4 des Gesetzes vom 
21. Draember 1971 (Abi. Bd. 45 S. 91) in Verbindung mit dem Bundesgesetz 
über die Gewährung einer jährlichen Sonderzuwendung i. d. F. von Art. VI 
Nr. 2 des 2. BesVNG vom 23. 5. 1975 (BGBl. I S. 1238) hingewiesen. 

Die Wohnungsfürsorgerichtlinien vom 22. Dezember 1971 (Abi. Bd. 45 S. 
51) i. d. F. der VO vom 21. 10. 1975 (Abi. Bd. 46 S. 400) sind für die Kir-
chengemeinden verbindhch. Erforderlichenfalls sind im Haushaltsplan Mittel 
für Miet- und Zinszuschüsse vorzusehen (Haushaltsstelle 02.47, 03.47 usw.). 
Sofern die Höhe von Mieten oder Mietzuschüssen von der zumutbaren Bela-
stung abhängig ist, ist auf eine jährhche Uberprüfimg zu achten; auf die Rund-
schreiben vom 30. 12. 1974 AZ 20.42-5 Nr. 80/2 (Anrechnung des Kinder-
geldes) und vom 26. Juli 1978 AZ 20.42-5 Nr. 95/8 (Mesner- und Hausmei-
sterwohnungen) wird aufmerksam gemacht. 

Wohnungsfürsorgedarlehen sind grundsätzlich aus Rücklagemitteln zu ge-
währen. Kapitalmarktmittel dürfen nicht in Anspruch genommen werden. 

Die Gewährung von Beihilfen an hauptberufliche Mitarbeiter richtet sich 
nach der Bekarmtmachung des Oberkirchenrats vom 1. 6. 1976 AZ 20.41-1 
Nr. 155 (Abi. Bd. 47 S. 81) in Verbindung mit Abschnitt II der Bekanntma-
chung vom 12. 3. 1973 (Abi. Bd. 45 S. 327). 

Die vom Arbeitgeber aufzubringende Umlage zur Zusatzversorgungskasse 
beträgt 2,5 v. H. des maßgeblichen Arbeitsentgelts. Auf die Änderung bzw. 
Neuregelung sozial- und zusatzversicherungsrechdicher Bestimmungen (Rund-
schreiben des Oberkirchenrats vom 12. 4. 1978 AZ 25.30 Nr. 199/8 wird 
hingewiesen. 

Anerkennungspraktikanten während des einjährigen Berufspraktikums und, 
Vorpraktikanten mit befristetem Vertrag zum Zweck der Ausbildung sind in al-
len Zweigen der Sozialversicherung versicherungspfUchtig, dagegen in der Zu-
satzversicherung versicherungsfrei. 

Für kirchliche Mitarbeiter, die an Stelle der Mitghedschaft bei der ZVK die 

B d 48 
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Fortsetzung ihrer bisherigen Zusatzversicherung beantragt haben, ist die mit Er-
laß vom 27. 1. 1976 (Abi. Bd. 47 S. 16) mitgeteilte Beitragstabelle maßge-
bend (vgl. Abschn. B der Bekanntmachung v. 24. 2. 1977, Abi. Bd. 47 S. 
376). 

Nach § 9 des Schwerbehindertengesetzes i. d. F. von Art. I des Gesetzes 
vom 24. April 1974 (BGBl. I S. 981) haben alle Dienstgeber mit mindestens 
16 Arbeitsplätzen, die weniger als die vorgeschriebene Zahl von Schwerbehin-
derten beschäftigen, für jeden unbesetzten Pflichtplatz eine Ausgleichsabgabe 
von monadich 100, - DM zu entrichten. Auf die Rundschreiben vom 
16. 6. 1975 AZ 23.09 zu Nr. 10/8 und vom 25. 3. 1976 Nr. 14/8 wird hin-
gewiesen. Die Ausgleichsabgabe ist bei der HHSt. 76.49 (769.499) zu veran-
schlagen. 

Wegen des fällig werdenden Konkursausfallgelds (UGr. 435) für die bei der 
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege angeschlos-
senen Einrichtungen (z. B. für die Kindergärten, Krankenpflegestationen) wird 
auf das Rundschreiben des Oberkirchenrats vom 29. März 1978 AZ 20.07 
Nr. 24/8 verwiesen. 

Bis zur endgültigen Klärung der Rechtslage sollte das Konkursausfallgeld 
nicht im Haushaltsplan veranschlagt werden, sondern nur als Vorschuß im-
Sachbuchteil II Durchlaufendes Geld verbucht werden. 

Diejenigen Kirchengemeinden und Kirchenbezirke, deren Vergütungs- und 
Besoldungsabrechnunt; vor dem 1. 10. 1978 von der ZGASt. bei der Kasse 
des Oberkirchenrats übernommen worden ist, haben einen Kostenersatz zu lei-
sten. Dieser beträgt je Besoldungsabrechnimgsfall und je Vergütungsabrech-
nungsfall mit Sozialversicherungspflicht 84 , - DM und für jeden Vergütungs-
abrechnungsfall ohne Sozialversicherungspflicht 30, - DM. Maßgebend ist die 
Zahl der im Stichmonat September 1978 gespeicherten Abrechnungsfälle. Die 
Höhe des Ersatzbetrags wird den Rechtsträgern und den zuständigen Verwal-
tungsstellen so rechtzeitig mitgeteilt, daß die erforderlichen Mittel in den 
Haushaltsplan eingestellt werden können. Wegen der Einbeziehung in die Be-
triebskostenabrechnungen mit der bürgerlichen Gemeinde ist der entsprechende 
Aufwand für die Mitarbeiter im Kindergarten bei HHSt. 221.69 (221.6939), 
in der Krankenpflege- und Diakoniestation bei HHSt. 251 bzw. 254.69 (251 
bzw. 2 54.6939), für die übrigen Mitarbeiter bei HHSt. 76.69 (766.6939) zu 
veranschlagen. 

5. Soweit die haushaltsplanmäßigen Ausgaben für das Rechnungsjahr 1979 
nicht durch den Ertrag der Ortskirchensteuer und andere Einnahmen gedeckt 
werden köimen, erhalten die Kirchengemeinden im Rahmen der zur Verfugung 
stehenden Mittel Zuweisungen aus dem Aufkommen der einheidichen Kirchen-
steuer (Zuschlag zur Einkommen-[Lohn-] Steuer) nach Maßgabe ihres festge-
stellten und geprüften Bedarfs. Das Prinzip der Kirchensteuer-Zuweisungen 
nach Maßgabe des Bedarfs setzt voraus, daß dieser Bedarf in allen Kirchenge-
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meinden nach gleichen Grundsätzen festgestellt wird. Diesem Ziel dienen die 
folgenden Bestimmungen. 

Damit das Finanzwesen der Kirchengemeinden in seiner Gesamtheit nicht 
gefährdet wird, erhalten die Kirchengemeinden zunächst nur die Mittel, die sie 
zur Deckung ihrer laufenden Ausgaben brauchen. Aus diesem Grund dürfen Aus-
gaben für den Erwerb von Grundvermögen, für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, 
für größere Instandsetzungen, Ausgaben für die Neuanschaffung von beweglichem 
Vermögen - soweit nicht dringliche Ersatzheschaffung vorliegt - und für die Neu-
einrichtung sonstiger Anlagen, Anteilsbeträge des ordentlichen Haushalts zu außer-
ordentlichen Vorhaben, Zuführungen zu Rücklagen und zum Betriebskapital im 
Haushaltsplan 1979 nur veranschlag} werden, wenn 

a) hierfür ein bei Haushaltsstelle 99.291 (bisher 99.39) in Einnahme veran-
schlagter Überschuß zur Verfügung steht, der sich aufgrund einer sparsamen 
Haushalts- und Wirtschaftsführung auf 31. Dezember 1977 ergeben hat (diese 
Voraussetzung hegt nicht vor, wenn der Uberschuß entstanden ist durch Ein-
sparung von Personalausgaben, siehe dazu Nr. 4 Abs. 4) und weim der Kir-
chenbezirksausschuß bei der Haushaltsplangenehmigung dieser Verwendung 
für vermögenswirksame Ausgaben ausdrückhch zustimmt, oder 

b) entsprechende Einnahmeplansätze aus zweckbestimmten Gaben, Beiträ-
gen und Einzelspenden gegenüberstehen, oder 

c) die haushaltsplanmäßigen Ausgaben für das Rechnungsjahr 1979 durch 
den Ertrag der Ortskirchensteuer und die sonstigen Einnahmen gedeckt wer-
den können, die Kirchengemeinde also nicht auf Zuweisungen aus dem Auf-
kommen an einheitlicher Kirchensteuer angewiesen ist. 

Darüber hinaus dürfen die bei HHSt. 83.11 zu veranschlagenden Zinsein-
nahmen aus Geldanlagen insoweit zur Finanzierung von Bauvorhaben verwen-
det oder einer Rücklage zugeführt werden, als es sich um Zinseinnahmen han-
delt 

a) aus Rücklagen für Vorhaben, die mit Genehmigung des Oberkirchenrats 
im Bau oder in der Planung sind, 

b) aus Rücklagemitteln, die aus Sonderopfer, Spenden, Basarerlösen u. ä. 
stammen. 

Wie in den Vorjahren sind die Mieteinnahmen in voller Höhe zur Deckung 
der laufenden Ausgaben heranzuziehen. Eine Stärkung der Bauunterhaltungs-
rücklage ist im Rahmen des nicht für die laufende Unterhaltung benötigten 
Plansatzes von 5 v. H. des Brandversicherungsanschlags möghch (vgl. Ziff. 8 
Abs. 7). 

Um den Einzug des Kirchgelds und die Opferfreudigkeit zu fördern und den 
Kirchengemeinden einen größeren finanziellen Ermessensspielraum zu geben, 
wird ihnen femer gestattet, in Höhe 
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a) des bei Haushaltsstelle 91.016 in Einnahme veranschlagten Kirchgelder-
trags, 

b) des bei Haushaltsstelle Ol 1.21 veranschlagten Opfers, 
c) von 2- DM pro Gemeindeghed nach dem Stand auf 31. Dezember 

1977, wie er sich aus der Statistik des kirchlichen Lebens ergibt, 
Ausgaben der in Abs. 2 genannten Art und Ausgaben, zu deren Finanzierung 
üblicherweise Opfer verwendet werden (z. B. Unterstützung diakonischer und 
missionarischer Einrichtungen und Vorhaben), im Haushaltsplan zu veran-
schlagen (sogen, frei verfügbare Mittel). Ausgaben für Gemeindeveranstaltun-
gen wie Seminare, Gemeindenachmittage, für Evangelisationen u. ä. gehören zu 
den ordenthchen Ausgaben und können in angemessener und dem tatsächlichen 
Bedarf entsprechender Höhe ohne Anrechnung auf die ,,freien Mittel" im 
Haushaltsplan veranschlagt werden. 

Wenn die ausschließliche Verwendung freier Mittel für einmalige Ausgaben 
gegenüber der Gesamtheit der anderen Kirchengemeinden des Kirchenbezirks 
nicht gerechtfertigt wäre (z. B. bei starker finanzieller Belastung der Kirchen-
gemeinde durch den Kindergarten wegen zu geringer Beteiligung der bürger-
lichen Gemeinde oder bei außergewöhnlichen Aufwendungen für spezielle Ge-
meindeveranstaltungen oder -einrichtungen), kann der Kirchenbezirksausschuß 
anordnen, daß die freien Mittel ganz oder teilweise als Deckungsmittel für die 
betreffenden Plansätze zu verwenden sind. 

Gleiches gilt, wenn und solange eine Kirchengemeinde Darlehen für Bau-
vorhaben verzinsen und tilgen muß. In diesen Fällen ist die Darlehensgenehmi-
gung i. d. R. mit einer entsprechenden Auflage verbunden. 

In Gesamtkirchengemeinden sollen grundsätzlich die einzelnen (Teil-)Kir-
chcngemeinderäte über die Verwendung der „freien Mittel" bestimmen kön-
nen. Dies gilt aber nur, soweit die Mittel nicht zur Finanzierung eines der betr. 
(Teil-)Kirchengemeinde oder gemeinsamen Zwecken dienenden Bauvorhabens 
der Gesamtkirchengemeinde oder zur Deckung des Schuldendienstes für solche 
Vorhaben herangezogen werden müssen (vgl. die Aufgabenverteilung nach der 
Ortssatzung). 

6. Der Oberkirchenrat wird den Dekanatämtern den Gesamtbetrag der Be-
darfszuweisungen mitteilen, die aus einheitlicher Kirchensteuer 1979 für die 
Kirchengemeinden ihres Kirchenbezirks voraussichdich zur Verfügung stehen. 
Aus diesen Mitteln ist zunächst der haushaltsplanmäßige Bedarf der Kirchenge-
meinden zu decken. Die verbleibenden Mittel sind vom Kirchenbezirksaus-
schuß als weitere Bedarfszuweisungen zur Bestreitung einmaliger Ausgaben an 
die in Betracht kommenden Kirchengemeinden zu verteilen. 

7. Die ortskirchlichen Haushaltspläne für das Rechnungsjahr 1979 sind 
möglichst bald aufzustellen und spätestens bis IL März 1979 dem Kirchenbe-
zirksausschuß vorzulegen. Dem Oberkirchenrat sind die für ihn bestimmten 
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Ausfertigungen des ortskirchlichen Haushaltsplans sowie des Haushaltsplan-
und Steuerbeschlusses spätestens bis 3,0. April 1979 vorzulegen. 

B. Im einzelnen 

8. Zu Unterabschnitt 0 1 1 Gottesdienst: 

Der Anteil der bürgerlichen Gemeinde an den Kosten der Instandhaltung von 
Kirchturm, Uhr und Glocken ist unter HHSt. 011 .054 nachzuweisen, wenn 
es sich um einen festen Beitrag handelt oder wenn die entsprechenden Ausga-
ben unter HHSt. 011 .51 erfaßt sind. In allen übrigen Fällen kommt HHSt. 
011 .374 in Betracht. 

Die Opfer für die eigenen Bedürfhisse der Kirchengemeinde sind, soweit sie 
nicht ausdrücklich für einen besonderen Zweck bestimmt werden, bei HHSt. 
011 .21 zu veranschlagen. Sofern bisher ein Anteil am allgemeinen Opfer als 
Beitrag für die Weltmission bestimmt, also nicht bei UA 011, sondern bei UA 
382 veranschlagt worden ist, sollte künftig nicht mehr so verfahren werden. 
Bei UA 382 sind nur Sonderopfer zu veranschlagen und zu buchen, die aus-
drücklich für diesen Zweck bestimmt wurden. 

Opfer mit besonderer Zweckbestimmung sind bei der ihrem Zweck entsprechen-
den Funktion zu veranschlagen, z .B . unter 011.35, 03.35, 05.35, I I . 21 , 
13.21, 211.21, 221.21, 251.21, 254.21. 

Der Finanzierung von kircMichen Einrichtungen (z. B. Kindergarten, Dia-
koniestation) durch besondere Opfer der Gemeindeglieder kommt eine wesen-
hche Bedeutung zu. Dies gilt auch für gezielte Opfer für Aufgaben der ökume-
nischen Diakonie und Mission. 

Den Einnahmeplansätzen für zweckbestimmte Opfer, Spenden, Zuweisun-
gen und Zuschüsse bei den Haushaltsstellen 011.35 , 011 .363 , 011 .374 müs-
sen entsprechende Ausgabeplansätze gegenüberstehen (z. B. 011 .87 , 011.91 , 
011.942, 011.95, 011.98). 

Plansätze für Entnahmen aus Rücklagen (Grupp.-Nr. 31) und in der Regel 
auch Plansätze für Zuweisungen oder Zuschüsse zu Investitionen (Grupp.-Nr. 
36, 37) kommen im ordendichen Haushaltsplan nur dann in Betracht, wenn 
die Mittel für den Schuldendienst bestimmt sind oder für ein Vorhaben verwen-
det werden, für das keine Sonderrechnung i. S. von § 54 W O I zu führen ist. 

Unter H HSt. 011 .51 sind die notwendigen Mittel zur Deckung der Ausga-
ben für die Instandhaltung der Kirchengebäude einschließhch Zubehör (Orgel, 
Uhr, Glocken usw.) bereitzustellen. (Gemeindezentren fallen unter Abschnitt 
03). 

Es wird empfohlen, als Plansatz i. d. R. 5 v. H. des Brandversicherungsan-
schlags vorzusehen. (In diesem Betrag sind auch die Kosten für die Unterhal-
tung der Außenanlagen und die Wartung des Zubehörs mit erfaßt). Gleiches 
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gilt auch für die anderen Gebäude, lediglich beim Kindergartengebäude sollte 
wegen der Abrechnung mit der bürgerlichen Gemeinde nur der tatsächlich 
entstehende Aufwand berücksichtigt werden. Die bei dieser Haushaltsstelle er-
übrigten Mittel sind beim Rechnungsabschluß einer Rücklage zuzuführen; sie 
dürfen nicht zur Deckung über- oder außerplanmäßiger Ausgaben bei anderen 
Haushaltsstellen herangezogen werden. 

Wegen der Anschaffung (Gruppe 95) und Wartung (Gruppe 5 1) von Glok-
ken, Glockenstühlen, Glockenarmaturen und Turmuhranlagen wird auf den Er-
laß des Oberkirchenrats vom 20. 3. 1978 AZ 42.913 Nr. 4 (Abi. Bd. 48 S. 
105) hingewiesen. 

Bei größeren, nicht regelmäßig wiederkehrenden Ausgaben sind in der Er-
läuterungsspalte oder in einer besonderen Beilage nähere Angaben über die 
Dringlichkeit, die Art, den Umfang und die Kosten des Bauwesens bzw. der 
Eiru'ichtung sowie über die Deckung des Aufwands zu machen. Mittel für grö-
ßere Instandsetzungen (Maßnahmen zur Wiederherstellung des ordnungsgemä-
ßen Zustandes des Gebäudes) sind nur insoweit im Haushaltsplan vorzusehen, 
als sie aus Zuschüssen Dritter, Opfer, Spenden, freien Haushaltsmitteln u. ä. fi-
nanziert werden. 

Die Beuirtschaftungskpstm (Aufwendungen für Reinigung, Heizung, Be-
leuchtung, Steuern und andere öffendiche Abgaben, Versicherungsprämien) 
sind unter HHSt. 011.52 zu veranschlagen. Eine Untergliederung in der 3. 
Stelle der Gruppierungsnummer ist möglich (z. B. 011.521 Heizung). 

Um einem weiteren starken Anstieg der Kosten für elektrische Energie ent-
gegenzuwirken, sollte die Direktbeheizung von Kirchen während der Hauptbe-
lastungszeiten (in der Regel 10.30 - 12.30 Uhr) soweit wie möglich reduziert 
werden. Wegen der Sondervereinbarungen mit den Elektrizitätswerken wird 
auf das Rundschreiben des Oberkirchenrats an die Kirchl. Verwaltimgsstellen 
vom 9. 12. 1977 AZ 42.96 - 1 Nr. 26/5 verwiesen. 

Die Aufwendungen für Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände für Kir-
chengebäude und Gottesdienst (auch Gesangbücher) werden unter HHSt. 
011.55 ausgewiesen, sofern es sich nicht um vermögenswirksame Neuanschaf-
fungen handelt. Die Neuanschaffung von beu/eglichen Sachen gilt in Abweichung 
von § 5 3 W O 1 nur dann als vermögenswirksame Ausgabe mit der Verpflich-
tung zum Eintrag in das Fahrnisverzeichnis, wenn die Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten für den einzelnen Gegenstand (oder die Sachgemeinschaft = 
größere Anzahl gleicher Gegenstände bei Erstausstattimg oder Ersatzbeschaf-
fung) mehr als 150. - DM betragen, der Gegenstand selbständig bewertimgs-
und nutzungsfähig ist und eine Lebensdauer von mehr als drei Jahren hat. 

Vermögenswirksame Baimiaßnahmen, d. h. Neubauten und Baumaßnah-
men, durch die das Bauwerk in seiner Substanz vermehrt, in seinem Wesen ver-
ändert oder über seinen bisherigen Zustand hinaus erheblich verbessert 
wird (z. B. durch Anbau, Aufbau oder Umbau mit besseren Nutzungsmöglich-
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keiten) und die Neueinriclitimg von sog. Zubehör werden bei HHSt. Ol 1.95 
veranschlagt, soweit es sich nicht um außerordendichen Bauaufwand, für den 
eine Sonderrechnung i. S. von § 54 W O I zu führen ist, handelt. 

Bei genehmigungspflichtigen kirchlichen Bauvorhaben (Ausf. VO z. KGO 
Ziff. 45 in der Fassung der VO vom 26. 2. 1974, Abi. Bd. 46 S. 80) sind die 
Rundschreiben vom 31. August 1956 Nr. A. 11 758, vom 5. Septeml)er 1956 
Nr. A. 12 004, vom 27. September 1958 Nr. A. 11 073, vom 29. März 
1961 Nr. A. 4572 , vom 4. März 1976 A 2 40 .00 Nr. 15/5 und vom 28. Juli 
1976 AZ 40 .00 Nr. 17/5 zu beachten. 

Die vorstehenden Erläuterungen gelten siimgemäß auch für Gemeindehaus 
(Abschnitt 03), Pfarrhaus (Absdmitt 05), Kindergarten (Unterabschnitt 221) 
usw. 

9. Zu Abschnitt 02 Kirchenmusik: 

Mitgliedsbeiträge an den Verband der Kirchenmusiker und an den Verband 
der Kirchenchöre werden bei HHSt. 02.67 veranschlagt. 

10. Zu Abschnitt 03 Allgemeine Gemeindearbeit: 

Hier und ggf. bei Abschnitt 52 Erwachsenenbildung wären auch Mittel für 
Gemeindeseminare u. ä. vorzusehen. Der zunehmenden Bedeutimg spezieller 
Gemeindearbeit wie Gruppenseelsorge, Seminare mit biblischen, theologischen, 
diakonischen Themen und Zielsetzungen, Pflegeseminare für Frauen und Mäd-
chen zur Nachbarschaftshilfe, sollte durch Bereitstellung der erforderlichen 
Mittel im ortskirchlichen Haushaltsplan Rechnung getragen werden (siehe Nr. 
5 Abs. 3 und Nr. 24). 

Wegen der Kosten für die Bibelstudienkurse wird auf das Rundschreiben des 
Oberkirchenrats vom 22. 12. 1977 AZ 77.11 Nr. 37/2 verwiesen. 

Hinsichtlich der Erhebung von Mieten oder Gebühren für die Benutzung 
von Gemeindehäusern wird auf das Rundschreiben des Oberkirchenrats vom 
31. 12. 1969 AZ 43 .50 Nr. A 23 057/2 hingewiesen. Hiernach soll nur bei 
offenkundig nichtkirchlichen Veranstaltungen ein Kostenersatz gefordert wer-
den, nicht aber bei Veranstaltungen kirchlicher oder der Kirche nahestehender 
Gruppierungen. 

11. Zu Abschnitt 0 4 Kirchliche Unterweisimg: 

Im Abschnitt 04 sind die Aufwendungen für Religionsunterricht und Kon-
firmandenunterricht zu veranschlagen (Konfirmandenbibeln imd Denksprüche 
HHSt. 04 .66, Zuschüsse zu Konfirmandenfreizeiten HHSt. 04.79), ebenso 
Aufwendungen für Christenlehre. 

Wegen der Erteilung von Religionsunterricht durch staathche Lehrkräfte 
Bd. 48 
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über ihr Wochenstundendeputat hinaus wird auf die Rundschreiben vom 4. Ja-
nuar 1967 AZ 63.31-1 Nr. A 22 574/66/6, vom 11. Juli 1968 Nr. A 
12 112/6 und vom 2. Januar 1973 AZ 62.31-2 Nr. 37/7 hingewiesen. 

Die Verpflichtung der Gemeindepfarrer zur Erteilung von Religionsunter-
richt an den Schulen ergibt sich aus der Kirchl. Verordnung vom 28. 2. 1978 
(AbLBd. 48 S. 82). 

12. Zu Abschnitt 05 Pfarrdienst: 

Der Oberkirchenrat gewährt für dringende umfangreiche Instandsetzungsar-
beiten und bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnverhältnisse in 
den Pfarrhäusern Beiträge aus dem Ausgleichsstock-Verfügungsbetrag (vgl. 
Rundschreiben des Oberkirchenrats vom 16. 1. 1978 AZ 74.50 Nr. 141/12). 
Bei den Pfarrgebäuden, die in der Bauunterhaltimg des Landes stehen, kaim es 
sich nur um solche zusätzlichen baulichen Maßnahmen handeln, die nach den 
erweiterten Baulastrichtlinien (Abi. Bd. 40 S. 251 f.) nicht vom Land finan-
ziert werden. Es wird ausdrücklich darauf hingeweisen, daß diese Mittel nicht 
für Zuschüsse zu den Kosten für laufende Instandhaltungsarbeiten bestimmt 
sind. Die Mittel hierfür müssen in den ordentlichen Haushaltsplänen der Kir-
chengemeinden bereitgestellt werden. Im Blick auf den hohen Zuschußbedarf 
und die nur in beschränktem Umfang zur Verfügung stehenden Mittel können 
auch einmalige Aufwendungen unter 5 0 0 0 , - D M nicht bezuschußt werden. 

Nach dem Beschluß des Synodalausschusses für die Verteilung der Aus-
gleichsstockmittel vom 20. 6. 1974 ist auf die strikte Einhaltung der Pfarr-
hausrichtlinien zu achten. Aufwendigere Bauausführungen und Einrichtimgen 
können nicht bezuschußt, sondern müssen von den betreffenden Kirchenge-
meinden bzw. von den Dienstwohnungsberechtigten getragen werden. Auf die 
ab. 1. Januar 1978 anzuwendenden Pfarrhausrichdinien vom 20. Dez. 1977 
(Abi. Bd. 48 S. 1) wird hingewiesen. 

Für Staatspfarrhäuser sind die erweiterten Baulastrichdinien (Abi. Bd. 40 S. 
251 f f ) weiterhin anzuwenden. 

Wegen der Reisekostenentschädigung an die Pfarrer wird auf die Kfz-Ver-
ordnung (Abi. Bd. 47 S. 120) und auf die Rundschreiben vom 23. März 1964 
Nr. A. 3755/12 (Dek. Reg. C. III 4 c, Pfarr. Reg. II 7), vom 18. März 1974 
AZ 31.15 Nr. 63/8 und vom 2. 8. 1976 AZ 31.15 Nr. 106/8 hingewiesen. 
Abweichende Regelungen (z. B. höhere Pauschalentschädigungen, km-Vergü-
tung neben Pauschalentschädigung) sind nicht zulässig. 

Die Hausgebühren (mit Ausnahme der Gebühr für die Reinigung des Amts-
zimmerkamins) und die Kosten der Wartung der Heizungsanlage sind vom 
SteUeninhaber zu ttagen (Rundschreiben vom 27. Dezember 1967 AZ 44.7 
Nr. A 21 161/2 und vom 14. 9. 1971 AZ 44.01-1 Nr. 18/8). 

Mieten für Pfarruohnungen sind nicht unter HHSt. 05 .49 (Mietzinsentschä-



180 

digungen) zu veranschlagen, sondern unter HHSt. 05.53 Mieten. Ein landes-
kirchlicher Anteil an der Miete für eine Interimswohnung ist als Zuweisung 
der Landeskirche (HHSt. 05 .043) zu behandeln und nicht als Ersatz, da die 
Wohnungslast der Kirchengemeinde obliegt. 

Wegen der Aufwendungen für die Vikare im regionalen Ausbildungssystem 
(Ausbildungsvikare) wird auf das Rundschreiben an die in Frage kommenden 
Dekanate vom 7. 12. 1973 AZ 22.65 Nr. 69/9 hingewiesen. Die Kostenbe-
teiligung der Landeskirche hierfür ist als Ersatz (Untergruppe 193) zu veran-
schlagen. 

Die Entschädigung an den Pfarrer für Reinigung, Heizung und Beleuchtimg 
des Amtszimmers wird unter HHSt. 05 .699 (05 .6997) veranschlagt. Der 
Oberkirchenrat hat mit Rundschreiben vom 18 .8 . 1977 AZ 21.32-5 Nr. 
37/2 empfohlen, eine Entschädigung von 8 7 0 , - DM zu gewähren. 

13. Zu Abschnitt 07 Mesnerdienst: 

Ablösungsbeträge aus der Ablösung des Beitrags der bürgedichen Gemeinde 
zur Mesnerbesoldung werden bei HHSt. 07 .343 vereiimahmt. Sie sind in der 
Regel dem Allgemeinen Geldgrundstock zuzuführen, und zwar unter HHSt. 
83.91. 

Mittel für die Fortbildung der Mesner sind bei HHSt. 07.64, der Beitrag an 
den Mesnerbund bei HHSt. 07.67 zu veranschlagen. 

Bei der Ermitdung und Bewertung der Arbeitszeit der Mesner ist das Rund-
schreiben vom 26. 7. 1978 AZ 59.43 Nr. 14/8 zugrunde zu legen. 

14. Zu Abschnitt 11 Dienst an der Jugend: 

Das Opfer des Jugendsonntags - vgl. Erlaß vom 20. 2. 1978 AZ 5 5.943 Nr. 
10 (Abi. Bd. 48 S. 98), der entsprechend auch auf den Jugendsonntag 1979 
Anwendung fmdet - soll nicht zur Deckung der laufenden Ausgaben der Ju-
gendarbeit in der Gemeinde eingesetzt, sondern für besonder Aufgaben der Ju-
gendarbeit in Gemeinde und Bezirk verwendet werden. Der Kirchengemeinde-
rat entscheidet über die genaue Zweckbestimmung. 

Wegen der Vergütung von ehrenamtÜchen und teilzeitbeschäftigten Mitar-
beitern in der Jugendarbeit und wegen eines Beitrags zur Schulung ehrenamt-
licher Mitarbeiter in der kirchlichen Jugendarbeit wird auf die Rundschreiben 
vom 28. Januar 1974 AZ 55.72 Nr. 21/12 und vom 26. AprÜ 1974 AZ 
55.72 Nr. 29/10 hingeweisen. Das gleiche gilt sirmgemäß für die Schulung 
anderer ehrenamtÜcher Mitarbeiter (z. B. in der Kinderkirche). 

Die Beiträge der örtlichen Jugendff-uppen an das Evang. Jugenduerk in Würt-
temberg werden in Pauschalbeträgen erhoben. Der Oberkirchenrat ist damit 
einverstanden, daß diese Pauschalbeträge aus denjenigen Haushaltsmitteln ge-
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leistet werden, die von den Kirchengemeinden für die ördiche Jugendarbeit be-
reitgestellt werden. 

Wegen der Zehrvergütung an hauptberufliche Mitarbeiter in der Jugendar-
beit wird auf das Rundschreiben vom 26. 3. 1976 AZ 23.37 Nr. 39/2 hinge-
wiesen. 

Die Aufwendungen für hauptberufliche Mitarbeiter bei der Vorbereitung, 
Durchführung und Leitung von Freizeiten sind nach dem Rundschreiben vom 
9. 3. 1 9 7 6 A Z 2 3 . 3 7 Nr. 38/2 den Kosten der Freizeit zuzurechnen und somit 
auf die Teilnehmer umzulegen. 

15. Zu Abschnitt 13 Männer /Frauenarbeit: 

Unter diesem Abschnitt werden auch Eirmahmen und Ausgaben für Alten-
feiern und dgl. veranschlagt. 

16. Zu Unterabschnitt 2 1 1 Allgemeine soziale und diakonische Arbeit der 
Kirche: 

In diesem Unterabschnitt werden die Aufwendungen für die sog. Armenpfle-
ge veranschlagt, ebenso Beiträge an caritative Vereine und Verbände wie z. B. 
an den Verein für Straffälligenhilfe, den Verein für a. o. Notstandsfälle auf dem 
Lande, den Verband der Hausschwestern u. ä. 

17. Zu Unterabschnitt 212 Diakonisches Werk: 

Hier werden Zuwendungen an Anstalten und Einrichtungen des Diakoni-
schen Werkes veranschlagt. 

18. Zu Unterabschnitt 221 Kindergarten: 

Für die Eiimahmen und Ausgaben für Kindergärten und Krankenpflege-Dia-
koniestationen kann, wenn eine besondere Nebenrechnung geführt wird, auch 
ein besonderer Teilhaushaltsplan aufgestellt werden. Die Endsunmien der Ein-
nahmen und Ausgaben des Teilhaushaltsplans sind in den Haushaltsplan der 
Kirchengemeinden aufzunehmen; der Teilhaushaltsplan ist dem Haushaltsplan 
als Beilage anzuschließen ( § 5 5 W O I). Zur Erleichterung von statistischen 
Auswertungen wird jedoch empfohlen, auf die Führung von Nebenrechnungen 
soweit als möglich zu verzichten. 

Nach § 8 des staadichen Kindergartengesetzes vom 29. Februar 1972 (G. 
81. S. 61) i. d. F. der Gesetze vom 27. 3. 1973, vom 10. 7. 1973 (G. El. S. 
73, 202) und vom 4. 2. 1975 (G. Bl. S. 86) gewährt das Land Betriebsko-
stenzuschüsse in Höhe von 25 v. H. der anrechnungsfähigen Personalkosten 
für die Fachkräfte, vorausgesetzt, daß sich die bürgerliche Gemeinde ebenfalls 
mit mindestens 25 v. H. beteiligt. Auf die Bekanntmachung vom 31. 12. 1974 



182 

(Beiblatt Nr. 1 zu Abi. Bd. 46 ) und vom 15. 10. 1976 (Beiblatt Nr. 2 zu Abi. 
Bd. 47) sowie auf die Rundschreiben vom 11 .2 . 1976 Nr. 268/5, vom 
22. 4. 1977 Nr. 353/5 und vom 10. 5. 1978 Nr. 388/5 (Erhöhung der Pau-
schalbeträge ab 1. 2. 1977) wird hingewiesen. 

Der Personalkostenzuschuß des Landes ist bei Haushaltsstelle 221.052 zu 
veranschlagen. 

Die Kirchengemeinden sollten dahin wirken, die Eiimahmen für den Kinder-
garten durch entsprechende Bemessung der Beiträge der Eltern der Kinder und 
der bürgerlichen Gemeinde so zu steigern, daß der Abmangel dieser Einrich-
tungen möglichst niedrig bleibt. Soweit es noch nicht der Fall ist, wäre anzu-
streben, daß die bürgerhchen Gemeinden wenigsten % des durch die Elternbei-
träge und den Zuschuß des Landes nicht gedeckten Abmangels des Kindergar-
tens übernehmen. Auf die Entschließung der Landessynode zur evang. Kinder-
gartenarbeit vom 10. November 1970 (Bekanntmachung des Oberkirchenrats 
vom 5. Mäiz 1971, Abi. Bd. 44 S. 333) wird verwiesen. 

Der ungedeckte jährhche Abmangel des Kindergartens, welcher der Kir-
chengemeinde verbleibt, sollte nur dann mit Bedarfszuweisungen aus der ein-
heidichen Kirchensteuer voll abgedeckt werden, wenn die Kirchengemeinde ei-
nen Eltembeitrag in Höhe des Landesrichtsatzes erhebt (vgl. Rundschreiben 
des Oberkirchenrats vom 13. 3. 1978 AZ 46.02 Nr. 48/5). Die Einführung 
einer eitiheitHchen Sozialstaffelung der Eltembeiträge für MehrkinderfamiHen 
wird für 1979 angestrebt. Mit Mindereiimahmen von 5 bis 10 v. H. pro Jahr 
wäre zu rechnen. 

Für die Gruppengröße und personelle Besetzung kirchlicher Kindergärten 
sind die Rundschreiben vom 12. 4. und 23. 5. 1977 AZ 46 .00 Nr. 351/5 
maßgebend. 

Der BetriebskostenZÄJfÄ«^ der bürgerlichen Gemeinde ist bei HHSt. 
221.054, ein Zuschuß zu Investitionen oder zur Schuldentildung bei HHSt. 
2 21.3 74 zu veranschlagen. 

Die Löhne für das nebenberufliche Reinigungspersonal sind nicht bei Haus-
haltsstelle 221.52, sondern bei Haushaltsstelle 221.425 zu veranschlagen. 

Die Kinder in den Kindergärten (ausgenommen Kinderkrippen und Kinder-
tagheime) sind seit I. April 1971 in die gesetzliche Unfallversicherung einbezo-
gen. Auf die Rundschreiben des Oberkirchenrats vom 27. Mai 1971 AZ 
20.07-1 Nr. 15/12, vom I7 . Juh 1975 AZ 46 .00 Nr. 217/5 und vom 7. Juni 
1977 AZ 46.7 Nr. 14/8 wird verwiesen. 

19. Zu Unterabschnitt 251 Krankenpflegestation und 254 Diakonie-/Sozial-
station: 

Wegen der imterschiedlichen Finanzierungsgrundlage sind künftig die Ein-
nahmen und Ausgaben für die Krankenpflegestationen und Krankenpflegever-
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eine wie bisher bei Unterabschnitt 251 und für die Diakonie-ZSozialstationen 
bei dem neuen Unterabschnitt 254 zu veranschlagen. Zu den Aufwendungen 
für die Diakoniestation zählen auch die Ausgaben der Kooperationspartner und 
Beitragsleistungen an Diakoniestationen. Auf oben Nr. 18 Abs. 1 wird hinge-
wiesen. 

Die Doppelveranschlagung der Personal- und Sachkosten für die Diakonie-
station in den kirchlichen Haushaltsplänen sowohl beim Träger der Diakonie-
station als auch beim Kooperationspartner muß vermieden werden, d. h. daß 
die Aufwendimgen nur einmal hei dem tatsächlichen kirchlichen Anstellungsträger 
(entweder kirchl. Diakoniestation oder kirchl. Kooperationspartner) veran-
schlagt werden. Diakoniestationen, die mit kirchlichen Anstellungsträgern 
(Kirchengemeinden) Kooperationsverträge abgeschlossen haben, können in ih-
ren Haushaltsplan nur die tatsächlichen, m ihrer Rechnung abzuwickelnden 
Einnahmen (z. B. gesammelte Zuschüsse, Pflegegebühren) und Ausgaben (z. B. 
Kosten des Geschäftsführers, Verteilung und Weiterleitung der Zuschüsse an 
die Kooperationspartner) aufnehmen. 

Bei der Krankenpflege, dem Dienst der Diakoniestation und ähnlichen dia-
konischen Tätigkeiten handelt es sich um eine kirchliche Aufgabe, der sich die 
Kirchengemeinden nicht entziehen können. Dazu gehört auch die Bereitstel-
lung von Kirchensteuer- oder anderen ortskirchlichen Haushaltsmitteln, falls 
der Aufwand nicht anderweitig gedeckt werden kann. Soweit der Finanzbedarf 
selbständiger Krankenpflegestationen oder anderer diakonischer Einrichtungen 
durch angemessene Mitgliedsbeiträge der Gemeindeglieder, Pflegegebühren 
und Beiträge Dritter nicht gedeckt werden kann, ist ein entsprechender Zu-
schuß der Kirchengemeinde vorzusehen. 

Ein Mitgliedsbeitrag von bis zu 30 , - DM erscheint angemessen. Dieser Bei-
trag für einen gemeinnützigen mildtätigen Zweck begründet keinen Anspruch 
auf kostenlose Pflegeleistung im Krankheitsfall, sondern kann allenfalls zu ge-
wissen Vergünstigungen im Rahmen der Gebührenordnung führen. Die Träger 
der Gemeindekrankenpflege und die Mitglieder von Gemeindekrankenpflege-
vereinen müssen sich darauf einstellen, daß die pflegerischen Leistungen gnmd-
sätzlich gegen Gebühren erbracht werden, die unter bestimmten Umständen 
von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet werden können. 

Aufgrund von Vereinbarungen leisten verschiedene Krankenkassen für jeden 
I Hausbesuch einen Kostenersatz von zur Zeit 6 , - DM. Diese Regelung gilt 

nicht für die Krankenkassen, welche den Kostenersatz durch jährliche Pau-
schalbeiträge je Pflegekraft abgelten. Die Voraussetzungen, unter denen der 
Beitrag gewährt wird, haben sich nicht geändert. 

Die kirchliche Trägerschaft einer Diakonie-ZSozialstation bzw. die Beteili-
gung als Koopertionspartner kann nur bei ausreichender Finanzierung durch 
das Land, den Landkreis und die bürgerlichen Gemeinden in Frage kommen. 
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Als Richtsatz für die Beteiligung der bürgerlichen Gemeinden sind % des Ab-
mangels der Diakoniestation und ihrer Kooperationspartner zu betrachten. 

Wenn die Diakoniestation das Beitragsaufkommen der Fördervereine als Ei-
genmittel vereiimahmt, darf die Abmangelverpflichtung der bürgerhchen Ge-
meinde nicht unter 50 v. H. hegen. Auf das Rundschreiben vom 12. 12. 1977 
AZ 45.00 Nr. 28/8 und die Landesrichtlinien für die Förderung von Sozialsta-
tionen vom 10. 2. 1977 (GABI. 1977 S. 336 ff.) wird aufmerksam gemacht. 

Die Zuschüsse der Landesversicherungsanstalten werden über das Diakoni-
sche Werk als Spitzenverband ausgezahlt bzw. vermittelt. 

20. Zu Abschnitt 31 Gemeindekirchliche Aufgaben: 

Hier werden veranschlagt: Beitrage und Festgaben an das Gustav-Adolf-
Werk, ferner Aufwendungen aufgrund von Patenschaften für Kirchengemein-
den in der DDR. 

21. Zu Abschnitt 35 Kirchlicher Entwicklungsdicnst: 

Für Zwecke des Kirchlichen Entwicklungsdienstes bitten wir, in den Haus-
haltsplan für das Rechnimgsjahr 1979 Beträge in der Vorjahreshöhe einzustel-
len. 

Die bereitgestellten Mittel sollten in zwei Halbjahresraten bis spätestens 1 5. 
Juni und 15. Dezember über die Bezirksopfersammelstelle an die Kasse des 
Oberkirchenrates abgeführt werden (Rundschreiben vom 18. April 1973 AZ 
86.43-2 Nr. 25/2). 

22. Zu Abschnitt 38 Weltmission 

Bei diesem Abschnitt sind die Mittel für die Weltmission auf der Bemes-
sungsgrundlage von mindestens 1 , - DM pro Gemeindeglied zu veranschlagen. 
Hiervon sollte die Hälfte durch besondere Opfer und Spenden bzw. durch Ver-
wendung von zur freien Verfügung stehenden Mitteln aufgebracht werden. Im 
Interesse der Sache wäre eine stärkere Beteiligung an den Aufgaben der Welt-
mission (z. B. durch erhöhten Einsatz freier Haushaltsmittel) anzustreben. Alle 
Einnahmen, die auf diesen Plansatz angerechnet werden sollen, sind bei Abschnitt 38 
zu buchen (imd nicht unter dem durchlaufenden Opfer). Es sind dies Kol-
lekten bei Gottesdiensten und Sonderveranstaltungen, die vom Kirchengemein-
derat für Aufgaben der Weltmission bestimmt werden (z. B. nicht das Landes-
opfer am Erscheinungsfest) sowie Gaben und Spenden für Aufgaben der Mis-
sion (vgl. Abschnitt: „Praktische Hinweise" vorne im Aufgabenheft). 

Für möghchst frühzeitige Ablieferung an die Bezirksopfersammelstelle ist 
Sorge zu tragen. Direktabheferungen der Kirchengemeinde an die Projektträger 
(z. B. Aushändigung der Kollekte an den bei der Veranstaltung mitwirkenden 
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Missionar) können nicht auf das Opfer für Weltmission angerechnet werden. 
Auf das Rundschreiben vom 12. 12. 1977 AZ 52.14 - 3 Nr. 191/5 wird hin-
gewiesen. 

23. Zu Einzelplan 4 Öffentlichkeitsarbeit: 

Hier sollte ein Plansatz vorgesehen werden, der so bemessen ist, daß mit ihm 
die Kosten für Gemeindebriefe, Schaukastenmaterial, Gemeindewegweiser, 
Briefe für Neuzugezogene und Werbemittel für Veranstaltungen gedeckt wer-
den können. 

24. Zu Einzelplan 5 Bildungswesen und Wissenschaft: 

Im Einzelplan 5 sind Ausgaben für die Erwachsenenbildung, z. B. für Semi-
nararbeit, Mütterschulen (s. auch oben Nr. 10) und die Eirmahmen und Ausga-
ben für die Gemeindebücherei zu veranschlagen. 

Auf die Entschließung der Landessynode zur Erwachsenenbildung vom 29. 
März 1971 (Bekanntmachung des Oberkirchenrats vom 19. April 1971 AZ 
55.152 Nr. 29, Abi. Bd. 44 S. 354), das staadiche Gesetz zur Förderung der 
Weiterbildung und des Bibliothekswesens vom 16. 12. 1975 (G. Bl. S. 85 3) 
und die Ordnung der krichlichen BUdungsarbeit mit Erwachsenen vom 27. 
Dez. 1977 AZ 55.152 Nr. 211 (Abi. Bd. 48 S. 33) wird hingewiesen. 

Für die Gemeindebüchereien ist das Rundschreiben des Oberkirchenrats 
vom 30. 9. 1976 AZ 55.142 - 4 Nr. 13/12 zu beachten. 

25. Zu Einzelplan 7 Rechtsetzung, Leitung und Verwaltung, Rechtsschutz: 

Bei der Zuweisung der Landeskirche zum Gehaltsaufwand für die Dekanats-
sekretärin (HHSt. 76.043 <764.043>) kann der Aufwand der Gruppe .49 
und der Kostenersatz an die ZGASt. für den Vergütungsabrechnungsfall nicht 
berücksichtigt werden. 

Als Kostenersatz an die Landeskirche sind zu veranschlagen: 
a) für Kirchengemeinden, die dem automatisierten krichlichen Meldewesen 
angeschlossen sind bei HHSt. 76.69 (767 .6936) ein Betrag in Höhe von 0 ,50 
D M je Gemeindeglied 
b) für Kirchengemeinden, die das EDV-Verfahren Finanzwesen/Kirche an-
wenden bei HHSt. 76.69 (766 .6936) ein Betrag in Höhe von 0 ,30 D M je 
Buchungszeile bei Buchungsgemeinschaften und 0 ,40 DM bei Kassengemein-
schaften, ggf. 
c) der sonstige Sachkostenersatz (z. B. für Bezug von Formularen u. ä.) bei 
HHSt. 76.69 (766.6939) . 
d) für die von der ZGASt. erbrachten Leistungen für jeden Besoldungs- u. 
Vergütungsabrechnungsfall 30 , - DM bzw. 8 4 , - DM (s. oben Ziff. 4 letzter 
Absatz) bei HHSt. 76.69 (766.6939) . 
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Die eigenen Datenverarbeitungskosten, die weder ersetzt werden müssen 
noch weiter verrechnet werden können, fallen unter die HHSt. 76.63 
(769.636). 

Unter den Abschnitt 76 (Unterabschnitt 769) fallen z. B. die nicht aufteil-
baren Kosten für Mitarbeiterausflüge und die Sdiwerbehindertenabgabe. Eine 
Ausscheidung der anteiligen Kosten für das Personal in Kindergärten (Unterab-
schnitt 221) und Krankenpflege- bzw. Diakoniestationen (Unterabschnitt 251 
bzw. 254) ist wegen der kommunalen Betriebskostenzuschüsse notwendig. 

26. Zu Abschrütt 83 Geld-(Kapital-)vermögen: 

Hier sind die Zinseinnahmen aus Geldanlagen (auch Arbeitgeberdarlehen) 
und Giroguthaben zu veranschlagen, und zwar in voller Höhe, auch wenn die 
Zinsen zur Finanzierung von Bauvorhaben verwendet oder einer Rücklage zu-
geführt werden körmen (vgl. oben Nr. 5). 

Rückzahlungen von Arbeitgeherdarlehen, die nicht ausschließhch im Sach-
buch Teil III Vermögen abgewickelt werden, werden bei HHSt. 83.32 verein-
nahmt (s. hierzu auch Nr. 30). 

27. Zu Abschnitt 87 Stif^gsvermögen: 

Eirmahmen und Ausgaben von Stiftungsvermögen werden in Abschnitt 87 
veranschlagt. Ein Mehrertrag des Stiftungsvermögens, der bestiirmiungsgemäß 
zur Armenpflege verwendet wird, ist in den Unterabschnit 211 zu übertragen 
(Ausgabeplansatz bei HHSt. 87.84, Einnahmeplansatz bei HHSt. 211.24). 

28. Zu Abschnitt 91 Kirchensteuern, Abschnitt 92 Zuwendungen zur Dek-
kung des allgemeinen Haushaltsbedarfs: 

Das Aufkommen an Kirchgeld und die Bedarfszuu/eisungen aus dem Aufkom-
men an einheidicher Kirchensteuer sind zu veranschlagen. 

Zu beachten ist, daß zweckgebundene Zuweisungen (weitere Bedarfszuwei-
sungen, Schlußzuweisungen, Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock) sachge-
bietsbezogen nachzuweisen sind, z .B. bei 011 Gottesdienst, 03 Allgemeine 
Gemeindearbeit, 221 Kindergarten, 971 Betriebskapital. Eine Veranschlagung 
solcher Zuweisungen im Haushaltsplan kommt in der Regel nicht in Betracht. 

29. Zu Abschnitt 94 Pauschalabkommen (Sammelversicherungen): 

Steuern, Abgaben und Versicherungsprämien sind grundsätzlich auf die einzel-
nen Sachgebiete aufzuteilen. 

Wegen der Sammel-, Feuer-, Einbruchdiebstahl-, Beraubungs- und Leitungs-
wasser-Versicherung für das bewegliche Vermögen der Kirchengemeinden so-
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wie wegen der Vermögensschaden-Haftpflicht- und Vertrauensschaden-Versi-
cherung wird auf die Bekanntmachung im Abi. Bd. 45 S. 439 und Abi. Bd. 47 
S. 110 u. S. 420 sowie auf die Rundschreiben vom 2. Januar 1968 AZ 
40.07-1 Nr. A. 19 654/67/12, vom 12. Juli 1968 Nr. A. 11 848/12, vom 
15. AprÜ 1969 Nr. A. 6900/12, vom 27. AprÜ 1970 AZ 40.07-1 Nr. 4/12 
und vom 27. Juli 1972 AZ 13.09-4 Nr. 5/8 verwiesen. In den Haushaltsplä-
nen der Kirchengemeinden sind entsprechende Plansätze dann zu veransclila-
gen, wenn die Versicherung nach dem Sammelvertrag nicht ausreichend ist 
oder wenn der bisherige Versicherungsvertrag noch nicht ausgelaufen ist. Die 
Veranschlagung dieser Versicherungsprämien geschieht bei HHSt. 94.52. 

Versicherungsprämien außerhalb der Sammelverträge der Landeskirche 
(z. B. Gebäude-Leitungswasserversicherung Abi. Bd. 47 S. 420) sind unter der 
Gr. 52 bei der zutreffenden Funktion (z. B. 03 Gemeindehaus) zu veranschla-
gen. 

Die Beiträge an die Verwaltungsberufsgenossenschaft (gesetzliche Unfallversi-
chenmg) fiir die im kirchlichen Dienst beschäftigten Arbeitnehmer sind bis auf 
weiters ganz auf landeskirchliche Mittel übernommen (vgl. Rundschreiben vom 
10. Mai 1958 Nr. A. 6406/12, Dek. Reg. B IV 2 a). 

30. Zu Abschnitt 96 Schulden: 

Der Schuldendienst ist stets bei der sachlich zugehörigen Funktion (z. B. 
011 Gottesdienst, 03 Allgemeine Gemeindearbeit, 05 Pfarrdienst, 221 Kin-
dergarten, 226 Waldheim, 81 Wohn- und Geschäftsgrundstücke) nachzuwei-
sen, nötigenfalls durch entsprechende Aufteüung. Bei Abschnitt 96 ist nur der 
Schuldendienst für Schulden zu Lasten des Gesamthaushalts (z. B. Kassenkre-
dite) imd für Schulden, die zur Finanzierung von Arheitgeberdarlehen aufgenom-
men worden sind, zu veranschlagen. Weim im letzteren Fall Tügungsraten ver-
anschlagt sind, sind die Rückzahlungen des Arbeitnehmers bei HHSt. 83.32 
als Einnahmeplansatz vorzusehen. 

Erbbauzinsen sind keine Schuldzinsen, sondern fallen unter die Grupp.-
Nr. 53. 

31. Zu Abschnitt 97 Rücklagen: 

Rücklagenentnahmen und Rücklagenzuführungen werden sachgebietsbezo-
gen veranschlagt. Nur das Betriebskapital, die Allgemeine Ausgleichsrücklage, 
die Sozialrücklage und die Personalkostenrücklage fallen unter Abschnitt 97. 

Falls Kirchengemeinden noch kein Betriebskapital in der in § 7 Abs. 2 W O I 
vorgesehenen Höhe haben, ist eine Erhöhung, ggf. aus „freien Mitteln", ge-
boten. 
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32. Zu Abschnitt 99 Abwicklungen der Vorjahre: 

Ein Überschuß aus Vorjahren ist bei Haushaltsstelle 99 .291 als Einnahme 
zu veranschlagen. Auf Nr. 5 Abs. 2 a) wird hingewiesen. 

Ist ein Fehlbetrag abzudecken, so sind die erforderlichen Mittel bei Haus-
haltsstelle 99.891 (bisher 99 .99) einzustellen. Zur Finanzierung sind in der Re-
gel frei verfügbare Mittel einzusetzen. 

C. Abschluß des Haushaltsplans, Vermögensberechnungen 

33. Dem Haushaltsplan für 1979 ist als Anhang beizufügen: 
a) eine Berechnung des gebundenen Kapitalvermögens nach der letztgestell-

ten Rechnung. 
b) eine endgültige oder vorläufige Berechnung des Überschusses oder Fehl-

betrages auf 31. 12. 1977. 
Bei in Verbundform geführten Kirchenpflegerechnungen tritt an die Stelle 

dieser Berechnungen eine Fertigung der (endgültigen oder vorläufigen) Schluß-
bilanz. 

Wenn Kirchengemeinden mit dem zweijährigen Rechnungszeitraum 
1977/1978 im Interesse einer Verwaltungsvereinfachung auf eine „Zwischen-
bilanz" verzichten und den gesamten Überschuß oder Fehlbetrag des zweijähri-
gen Rechnungszeitraums im Haushaltsplan des zweiten Jahres des darauffolgen-
den Rec^ungszeitraums veranschlagen wollen (also Veranschlagung des ge-
samten Überschusses oder Fehlbetrags vom Rechnungszeitraum 1977/1978 
im Haushaltsplan 1980), so wird dies nicht beanstandet. Allerdings ist auch in 
diesem Fall die Berechnung nach oben Buchst, a) zu fertigen. 

II. Haushaltsplan- und Steuerbeschluß 

34. Für den Haushaltsplan- und Steuerbeschluß wird folgender Wortlaut 
empfohlen: 

„Der Kirchengemeinderat hat den Haushaltsplan der Kirchengemeinde für das 
Rechnungsjahr 1979 beraten. 

Der Haushaltsplan wird unter Beachtung der Bestimmungen des Erlasses über 
Haushaltspläne und Steuerbeschlüsse der Kirchengemeinden für das Rechnungsjahr 
1979 vom 18. August 1978 AZ 77.11 Nr. 41 festgestellt mit 
einer Plansumme der Einnahmen von DM 
einer Plansumme der Ausgaben von DM 

Es wird beschlossen: 
als Ortskirchensteuer ZM erheben 

ein Kirchgeld in Höhe von jährlich 7 DM von den Gemeindegliedem, die 
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t . 
aj am 1. Januar 197S das 1^. Lehensjahr vollendet und 
h) eigene Einkünfte oder eigenes Vermögen hahen, das zur Vermögenssteuer heran-

gezogen wird und 
c) k^ine Kircheneinkommen(Lohn)-Steuer entrichten. 
Für Ehepaare beträgt das Kirchgeld zusammen 7,- DM. 

Bei konfessions- oder glauhensverschiedenen Ehen beträgt das Kirchgeld für den 
evangelischen Ehegatten 3,JÜ DM. 

Veranschlagter Ertrag DM 

Es wird beantragt, 
die zum Ausgleich des Haushaltsplans erforderlichen Bedarfszuweisungen 
aus dem Ertrag der einheitlichen Kirchensteuer 1979 in Höhe von 
DM zu bewilligen." 

III. Genehmigung und VoUziehbarkeitscrklärung 

35. Dem Kirchenbezirksausschuß werden die Haushaltspläne und die Haus-
haltsplan- und Steuerbeschlüsse in dreifacher Fertigung vorgelegt. 

Sämdiche Kirchengemeinden, die 
a) Darlehen aufgenommen haben oder aufgrund einer vom Oberkirchenrat 

bereits erteilten Genehmigimg aufnehmen wollen, oder 
b) einen Grundstocksangriff gegen Wiederersatz vorgenommen haben, 

schließen ihrem Haushaltsplan für 1979 eine Übersicht über den Schuldenstand 
auf 31. 12. 1978 an. 

Alle Kirchengemeinden schließen ihrem Haushaltsplan für 1979 eine Besol-
dungsübersicht an. 

36. Die für die staadiche Genehmigung der Ortskirchensteuerbeschlüsse 
geltenden Bestimmungen werden sobald als möglich bekanntgegeben. 

37. Der Kirchenbeztrksausschuß prüft die ihm vorgelegten Haushaltspläne 
sorgfältig, insbesondere, ob die Bestimmungen dieses Erlasses beachtet sind. Vor 
allem ist auch darauf zu achten, daß die Berechnungen im Anhang des Haus-
haltsplans (vgl. oben Nr. 33) nicht fehlen. Unvollständige und mangelhafte 
Haushaltspläne imd Übersichten werden zur Ergänzung zurückgegeben. Über-
höhte oder unbegründete Plansätze sollen beanstandet imd die Bedarfszuwei-
sungen entsprechend gekürzt werden. Wenn die Rücksicht auf die Finanzlage 
der anderen Kirchengemeinden des Bezirks es gebietet, müssen weniger drin-
gende Ausgabeplansätze vorläufig gesperrt werden. 

Nach Prüfimg aller Haushaltspläne der Kirchengemeinden stellt der Kir-
chenbezirksausschuß die Summe der Bedarfszuweisungen fest, die zum Ausgleich 
der Haushaltspläne aller Kirchengemeinden des Kirchenbezirks benötigt wird. 
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a) Ist diese Summe durch den Betrag gedeckt, den der Kirchenbezirk nach 
oben Nr. 6 voraussichdich als Anteil am Aufkommen an einheitlicher Kirchen-
steuer 1979 erhalten kann, so wird auf sämdichen Ausfertigungen der Haus-
haltsplan- und Steuerbeschlüsse der Genehmigungsvermerk angebracht, aus 
dem die Höhe der Bedarfszuweisung aus dem Ertrag der einheidichen Kirchen-
steuer hervorgeht. 

b) Ist die Summe der Bedarfszuweisungen (oben Abs. 3 Satz I) höher als der 
Betrag, den der Kirchenbezirk nach oben Nr. 6 voraussichdich als Anteil am 
Aufkommen an einheidicher Kirchensteuer 1979 erwarten kann, so versucht 
der Kirchenbezirksausschuß, aufgrund einer nochmaligen kritischen Prüfung 
der Haushaltspläne einen Ausgleich innerhalb des Bezirks herbeizuführen. Ge-
lingt der Ausgleich nicht, so sind sämtliche Haushaltspläne dem Oberkirchen-
rat zur Prüfimg vorzulegen, und zwar mit einer Stellungnahme des Kirchenbe-
zirksausschusses. 

Nach Genehmigung des Haushaltsplans und des Steuerheschlusses gibt das Deka-
nat eine Ausfertigung des Haushaltsplans und des Haushaltplan- und Steuerbe-
schlusses an den Kirchengemeinderat zur Auflegung des Haushaltsplans ( § 4 5 
Abs. 2 KGO) zurück, es sei denn, daß nach den noch zu erwartenden staat-
lichen Bestimmungen zuvor die Vorlage des Haushaltsplans an die staatl. Ge-
nehmigungsbehörde erforderhch ist. Die zweite Ausfertigung verbleibt bei den 
Akten des Dekanatamts; die dritte Ausfertigung geht an den Oberkirchenrat 
(Ubersicht über den Schuldenstand sowie Besoldungsübersicht anschließen!). 

Weim nach der Deckung des haushaltsplanmäßigen Bedarfs aller Kirchen-
gemeinden des Kirchenbezirks noch Mittel zur Verfügung stehen, werden sie 
vom Kirchenbezirksausschuß auf die in Frage kommenden Kirchengemeinden 
für einmalige Ausgaben der in Nr. 5 bezeichneten Art verteilt. Der Oberkirchen-
rat geht davon aus, daß der Kirchenbezirksausschuß aufgrund seiner Kenntnis 
der Verhältnisse im Kirchenbezirk und anhand der Übersichten über Bauvorha-
ben der Kirchengemeinden (vgl. Rundschreiben vom 13. April 1959 Nr. A. 
1 5664/58/7, vom 29. März 1961 Nr. A. 4572/7, vom 30. Dezember 1965 
Nr. A. 21 802/7, Dek. Reg. B. IV 3, Pfarr-Reg. III A 16 c, vom 4. 3. 1976 
AZ 40.00 Nr. 15/5 und vom 28. 7. 1976 Nr. 17/5) in der Lage ist, diese 
Mittel gerecht zu verteilen. Dabei ist davon auszugehen, daß Anträge auf Zutei-
lung aus dem Ausgleichsstock möglichst nur für größere dringende Vorhaben 
gestellt werden sollen, während weitere Bedarfszuweisungen in erster Linie für ' 
nicht weniger dringende, aber kleinere einmalige Ausgaben in Frage kommen, 
die mit den in Nr. 5 Abs. 2 und 3 erwähnten Mitteln nicht gedeckt werden 
können. Das Dekanatamt teilt den betreffenden Kirchengemeinden den vom 
Kirchenbezirksausschuß zugeteilten Betrag mit. 

Je eine Abschrift dieser Schreiben ist dem Oberkirchenrat mit einem Beibericht zu 
übersenden. 

Vordrucke für die vorstehenden Schreiben werden den Dekanatämtem zu-
gehen. 
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IV. Beschleunigte Feststellung der Haushaltspläne 

38. Die Dekanatämter überwachen den rechtzeitigen Eingang der Haus-
haltspläne und beschleunigen das Genehmigungsverfahren. Auf die in Nr. 7 ge-
nannten Termine wird nochmals hingewiesen. 

39. Die geordnete Fertigung des Haushaltsplans setzt voraus, daß das 
Sachbuch zur Kirchenpflegerechnung auf den neuesten Stand ergänzt ist. Es 
wird daher nachdrücklich auf die § § 50, 51 und 56 W O I aufmerksam ge-
macht, wonach das Sachbuch zur Kirchenpflegerechnung vor Beginn des 
Rechnungszeitraums anzulegen, regelmäßig zu ergänzen und nach Ablauf des 
Rechnungszeitraums mögÜchst bald abzuschließen ist. Es sollte angestrebt wer-
den, daß der Abschluß bei kleinen und mitderen Kirchengemeinden binnen 6 
Monaten, bei größeren Kirchengemeinden biimen eines Jahres nach Ablauf des 
Rechnungszeitraums vorliegt. Ein zeitnaher Rechnungsabschluß muß erreicht 
werden, wenn ein geordneter Finanzausgleich unter den Kirchengemeinden 
möglich sein soll. 

I .A . 
Dr. Dimimler 
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S p r e c h z e i t e n d e s O b e r k i r c h e n r a t s : nur Montag, Mittwoch und Freitag von 
9— 11 Uhr, wobei unvorhergesehene Verhinderung der Berichterstatter des Oberkirchenrats in 
Kauf genommen werden muß. Vorherige rechtzeitige Anmeldung eines Besuches ist in jedem 
Fall erwünscht. Außerhalb der Sprechzeiten dürfen Besucher nicht damit rechnen, daß sie emp-
fangen werden können. 

Der Oberkirchenrat bittet, während der Sprechstunden telefonische Anrufe bei den Berichter-
stattern auf dringende Angelegenheiten zu beschränken. 
Amtsblatt: Laufender Bezug nur durch das Sekretariat des Evang. Oberkirchenrats. Bezugspreis 
vierteljährlich 2,50 DM einschließlich Porto- und Versandkosten. 
Einzelnummern laufender oder friiherer Jahrgänge können vom Sekretariat des Evang. Oberkir-
chenrats — soweit noch vorrätig — bezogen werden. 
A n s c h r i f t e n : Evang. Oberkirchenrat, Postfach 92, Gänsheidestr. 2 und 4, 7000 Stutt-
gart 1, FemspreAer (07 11) 21 49—1. 
K o n t e n d e r K a s s e des Evang. Oberkirchenrats Stuttgart: 
BLZ 600 500 00 Nr. 15 31 Landesbank Stuttgart, BLZ 600 501 Ol Nr. 2 003 225 Landesgi-
rokasse Stuttgart, Nr. 9050 — 708 Postscheckamt Stuttgart, BLZ 600 800 00 Nr. 9 018 906 
Dresdner Bank Stuttgart, BLZ 600 700 70 Nr. 12/2118 Deutsche Bank Stuttgart, BLZ 
600 200 30 Nr. 500 Württ. Bank Stuttgart. 

Druck: dir. BcIsct, Stuttgart 
B<1. 48 


